
Name und Ort

Name Vorname AHV-Nr. (elfstellig)

Strasse, PLZ und Ort

Zivilstand ledig verheiratet geschieden verwitwet

Ich wünsche, dass im Todesfall folgende Person im Rahmen der reglementarischen Bestimmungen Anspruch auf eine Lebenspartnerrente erhält:

Name Vorname AHV-Nr. (elfstellig)

Strasse, PLZ und Ort

Zivilstand ledig verheiratet geschieden verwitwet

Anspruchsvoraussetzung für eine Lebenspartnerrente (Artikel 26.2 des Rahmenreglementes)

Der überlebende Lebenspartner hat Anspruch auf eine Lebenspartnerrente, wenn im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person folgende Bedingungen
kumulativ erfüllt sind:

Beide Lebenspartner sind unverheiratet.

Beide Lebenspartner sind weder miteinander verwandt noch stehen sie in einem Stiefkinderverhältnis zueinander.

Der überlebende Lebenspartner hat in den letzten fünf Jahren bis zum Tod der versicherten Person mit dieser ununterbrochen im gleichen Haushalt gelebt und
eine Lebensgemeinschaft geführt.

oder

Der überlebende Lebenspartner hat im Zeitpunkt des Todes mit der versicherten Person im gleichen Haushalt gelebt und muss für den Unterhalt eines oder
mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen.

oder

Der überlebende Lebenspartner hat im Zeitpunkt des Todes mit der versicherten Person im gleichen Haushalt gelebt und wurde von der versicherten Person in
erheblichem Masse unterstützt.

Eine Lebenspartnerschaft definiert sich durch einen gemeinsam geführten Haushalt, welcher u.A. durch einen identischen Wohnsitz begründet wird und durch
das Vorliegen einer ausschliesslichen Zweierbeziehung.

Ich nehme zur Kenntnis, dass für die Gültigkeit dieser speziellen Begünstigungsordnung nicht die heutigen Verhältnisse bzw. die heutigen reglementarischen und
gesetzlichen Bestimmungen massgebend sind, sondern jene im Zeitpunkt des Todes. Die Begünstigung gilt bis zum schriftlichen Widerruf durch die versicherte
Person, längstens bis zum Austritt aus der Stiftung. Bis zur Antwort durch die Stiftung gilt die reglementarische Ordnung.
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Anspruchsvoraussetzung für eine Lebenspartnerrente (Artikel 26.3 des Rahmenreglementes)

Der überlebende Lebenspartner hat Anspruch auf eine Lebenspartnerrente, wenn im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person folgende Bedingungen
kumulativ erfüllt sind:

•	Beide Lebenspartner sind unverheiratet.

•	Beide Lebenspartner sind weder miteinander verwandt noch stehen sie in einem Stiefkinderverhältnis zueinander.

•	��� Der überlebende Lebenspartner hat in den letzten fünf Jahren bis zum Tod der versicherten Person mit dieser eine Lebensgemeinschaft geführt.

oder

•	� Der überlebende Lebenspartner muss für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen.

oder

•	� Der überlebende Lebenspartner wurde von der versicherten Person in erheblichem Masse unterstützt.

Eine Lebenspartnerschaft definiert sich durch das Vorliegen einer Zweierbeziehung und durch gegenseitigen Beistand und Unterstützung analog  
Art. 159 ZGB Abs. 3 bei Ehegatten..

Ich nehme zur Kenntnis, dass für die Gültigkeit dieser speziellen Begünstigungsordnung nicht die heutigen Verhältnisse bzw. die heutigen reglementarischen 
und
gesetzlichen Bestimmungen massgebend sind, sondern jene im Zeitpunkt des Todes. Die Begünstigung gilt bis zum schriftlichen Widerruf durch die versi-
cherte
Person, längstens bis zum Austritt aus der Stiftung. Bis zur Antwort durch die Stiftung gilt die reglementarische Ordnung.
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